
Schülergottesdienste
Mehrere  staatliche  Regelungen  ermöglichen  Schülerinnen  und
Schülern  die  Freistellung  vom  Unterricht  zum  Besuch  eines
Gottesdienstes oder für einen religiösen Feiertag, der nicht
gesetzlicher Feiertag ist, wenn sie nachweislich Kirchen oder
Religionsgemeinschaften  angehören,  deren  Glaubensüberzeugung
den Gottesdienstbesuch oder die Freistellung gebieten.

Katholische Schülerinnen und Schülern sind auf Antrag am

Aschermittwoch
Mariä Himmelfahrt (15. August)
Allerheiligen (1. November)

Evangelische Schülerinnen und Schüler sind auf Antrag am

Reformationstag (30.Oktober)
Buß- und Bettag (Mittwoch vor dem letzten Sonntag des
Kirchenjahres)

für die Dauer von zwei Stunden zum Besuch des Gottesdienstes
freizustellen.

Schülergottesdienste  sind  Veranstaltungen  der  Kirchen  oder
Religionsgemeinschaften;  eine  Teilnahmepflicht  für
Schülerinnen  und  Schüler  und  Lehrkräfte  besteht  nicht.
Schülergottesdienste  finden  in  der  Regel  außerhalb  der
Unterrichtszeit  statt;  dies  gilt  nicht  für
Schülergottesdienste,  die  traditionsgemäß  während  der
Unterrichtszeit stattfinden sowie für Gottesdienste bei der
Einschulung  und  Entlassung  oder  am  Beginn  und  Ende  eines
Schuljahres, RU-RErlass Abschnitt VIII Ziff. 2.

http://religionsunterricht-hessen.de/2016/08/30/schuelergottesdienste/

